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Wichtige 
Menschenrechte



Art. 1: Alle sind gleich und frei 
geboren

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Wissen begabt und sollen einander im 

Geiste der Brüderlichkeit begegnen.



Art. 2: Niemand darf grundlos 
unterschiedlich behandelt 

werden

Wir alle haben ein Recht auf 
Gleichbehandlung. Die Menschenrechte 
gelten für alle Menschen gleichermaßen. 

Niemand darf benachteiligt werden wegen 
seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, 

Religion, seiner nationalen Zugehörigkeit, 
politischen Überzeugung, seines Besitzes 

oder anderer Unterschiede.



Art. 3: Recht auf Leben

Jeder hat ein Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person.



Art. 13: Jeder darf sich frei 
bewegen

Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines 
Staates frei zu bewegen und seinen 

Aufenthaltsort frei zu wählen. 



Art. 17: Jeder hat ein Recht auf 
Eigentum

Jeder darf alleine oder mit anderen Eigentum 
besitzen. Niemandem darf willkürlich sein 

Eigentum weggenommen werden.



Art. 20: Recht auf friedliche 
Versammlung

Alle Menschen haben das Recht, sich 
friedlich zu versammeln und zu 

Vereinigungen zusammenzuschließen. 



Art. 22: Recht auf soziale 
Sicherheit

Das Recht auf soziale Sicherheit schließt 
eine bezahlbare Wohnung, Jugendfürsorge 
und ein bezahlbares Gesundheitswesen mit 

ein.



Art. 25: Recht auf Essen, 
Unterkunft und ärztliche 

Versorgung

Wir alle haben ein Recht auf einen 
menschenwürdigen Lebensstandard, auch 
wenn wir kein Geld verdienen können. Vor 

allem Kinder, alte oder behinderte Menschen, 
Kranke und Arbeitslose verdienen einen 

besonderen Schutz. 



Art. 28: Jeder hat ein Recht auf 
eine freie und gerechte Welt

Jeder hat das Recht auf eine Gesellschaft 
und Welt, in der die Menschen- und 

Freiheitsrechte voll verwirklicht werden 
können.



Art. 29: Wir alle tragen 
Verantwortung gegenüber 

anderen und der Gesellschaft

Jeder hat Pflichten gegenüber anderen und 
der Gesellschaft. 

Wir sollen die Rechte und Freiheiten anderer 
schützen. Unsere eigenen Rechte und 
Freiheiten können nur dann beschränkt 

werden, wenn sie die Rechte und Freiheiten 
anderer verletzen.



Art. 30: Niemand kann dir die 
Menschenrechte wegnehmen

Niemand hat das Recht, anderen diese in 
den Artikeln 1 bis 29 festgehaltenen Rechte 

und Freiheiten wegzunehmen. 



Zahlen, 
Daten, 
Fakten



Als Obdachlos 
bezeichnet 

man Menschen 
die direkt auf 

der Straße 
leben.
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der Straße 
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Wohnungslos 
sind Menschen 
die keine eigene 
Wohnung bzw. 
keinen eigenen 

Mietvertrag 
besitzen aber ein 
Dach über dem 

Kopf haben.

Wohnungslos 
sind Menschen 
die keine eigene 
Wohnung bzw. 
keinen eigenen 

Mietvertrag 
besitzen aber ein 
Dach über dem 

Kopf haben.



250 000 Menschen haben in Deutschland  keinen festen Wohnsitz. 250 000 Menschen haben in Deutschland  keinen festen Wohnsitz. 

In Baden-Württemberg waren im Dezember 
2009 
9906 Menschen ohne feste Bleibe.

neuer Höchststand
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In Stuttgart sind 
50 Obdachlose 

und ca. 2500 
Wohnungslose 

gemeldet.
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